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MITTEILUNGSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: M 11/0049 

623 - Fachbereich Verkehrsaufsicht und Beiträge Datum: 10.02.2011 

Bearb.:  Herr Karl-Heinz Küchler Tel.:  öffentlich 

Az.:  6232-Küchler/Jung  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin 
 

Hauptausschuss 21.02.2011 
 
 
 

Anfrage von Frau Plaschnik in der Sitzung Hauptausschuss vom 24.01.2011 zu TOP 
7.6 - Erschließungsbeiträge (§ 124 BauGB) 
 
 
 
 
Frau Plaschnick gibt einen Zeitungsartikel vom 18.01.2011 zum Thema „Erschließungsbei-
träge“ als Anlage 5 zu Protokoll. Sie fragt an, welche (finanziellen) Auswirkungen die Ent-
scheidung für die Stadt Norderstedt bzw. für die EGNO hat. 
 
Antwort: 
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom 01.12.2010 (BVerwG 9 C 8.09), auf 
die der durch Frau Plaschnik eingereichte Zeitungsartikel Bezug nimmt, hat keine Auswir-
kungen für die Stadt Norderstedt oder die Entwicklungsgesellschaft Norderstedt. 
Die EGNO ist in den Stadtentwicklungsprojekten NORDPORT und FREDERIKSPARK treu-
händerisch tätig. Als Treuhänderin ist die EGNO ohnehin nicht „Dritte“ im Sinne des Er-
schließungsbeitragsrechts und kann mit der Stadt Norderstedt keine Erschließungsverträge 
schließen. Insofern ergibt sich durch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts keine neue 
Situation. 
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